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Stromliefervertrag für den Tarif  
NaturRegioWärmepumpe /  
ClassicRegioWärmepumpe

Lieferanschrift (Bei Wohnungswechsel bitte neue Adresse angeben)

Name, Vorname (oder Firmenname) Geb.-Datum

Straße, Hausnummer

PLZ

Telefon

E-Mail (wichtig für Rückfragen)

Ort

	 Ich bin bereits Kunde bei VWEW-energie und  
	 möchte in den Tarif „NaturRegioWärmepumpe /  
	 ClassicRegioWärmepumpe“ wechseln

Bitte angeben:

VWEW-energie Kundennummer VWEW-energie Rechnungseinheit

Lieferbeginn / Datum der Wohnungs-/ Hausübernahme (Schlüsselübergabe!)

Zählernummer und Zählerstand der (neuen) Wohnung / Haus

Marktlokations-ID (sofern bekannt, z.B. aus der letzten Energieabrechnung für diesen Zähler)

Bisheriger Lieferant der (neuen) Wohnung / Haus

Ungefährer Jahresverbrauch in kWh 
(Diesen können Sie Ihrer letzten Jahresabrechnung entnehmen)

Bitte ausfüllen:

	 Ich bin NOCH KEIN Kunde, möchte aber Kunde werden.
	 Mein gewünschter VWEW-Tarif:  
	 „NaturRegioWärmepumpe / ClassicRegioWärmepumpe“

	 	 Ich wohne bereits an der angegebenen Lieferanschrift 

	 	 Ich ziehe an der Lieferanschrift neu ein

Bei Wechsel bitte angeben:

	 	 VWEW-energie soll meinen bestehenden Strom- 
		  liefervertrag zum nächstmöglichen Termin kündigen 

	 	 Ich habe meinen Stromvertrag selbst gekündigt

Rechnungsanschrift (falls abweichend von Lieferanschrift)

Name, Vorname (oder Firmenname)

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Bitte Rückseite beachten und ebenfalls ausfüllen. 

Ort, Datum 

	 Ich möchte keinen klimaschonenden Ökostrom (Tarif Natur- 
RegioWärmepumpe), sondern wähle den Tarif Classic- 
RegioWärmepumpe. Damit reduziert sich der angege- 
bene  Arbeitspreis  um  0,75 ct / kWh  auf  23,29 ct / kWh  (NT) 
und 26,39 ct / kWh (HT). Der Grundpreis ist identisch mit dem 
Tarif NaturRegioWärmepumpe. 

Hiermit beauftrage ich VWEW-energie, meinen gesamten Bedarf   
an elektrischer Energie an die genannte Lieferstelle zu liefern.    
Die Belieferung erfolgt außerhalb der Grundversorgung. Ich be-
vollmächtige VWEW-energie zur Vornahme aller Handlungen 
sowie Abgabe und Entgegennahme aller Erklärungen, die im Zu-
sammenhang mit dem Wechsel des Stromversorgers erforderlich 
werden, etwa einer Kündigung des bisherigen Liefervertrages. Ich 
bevollmächtige VWEW-energie ferner zur Abfrage meiner Mess-
werte (auch Vorjahresverbrauchsdaten) beim jeweils zuständigen 
Messstellenbetreiber. Ergänzend zu diesem Vertrag finden die bei-
gefügten „Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) Tarif Natur- 
RegioWärmepumpe / ClassicRegioWärmepumpe“ Anwendung. 

NaturRegioWärmepumpe stammt zu 100 % 
aus umweltschonender, zertifizierter  
bayerischer Wasserkraft. 

Unterschrift der Kundin / des Kunden

*:	 Die vorgenannten Strompreise sind Endpreise und enthalten die geltende Mehr-
wertsteuer von 19 %. Der Grundpreis ist abhängig von der bei Ihnen eingebauten 
Messeinrichtung (Zähler). Nach Art und Umfang der erforderlichen Mess- und 
Steuereinrichtungen ist der Preis für den bei Ihnen verbauten Zähler zu zahlen, 
sofern Sie nicht etwas Anderes mit einem Messstellenbetreiber vereinbart haben. 
Der Grundpreis bei verbautem intelligenten Messsystem ist verbrauchsabhängig  
gestaffelt. Informationen zu den Kosten für den Messstellenbetrieb finden Sie auf 
der Internetseite Ihres Netz-/Messstellenbetreibers.

Strompreis – NaturRegioWärmepumpe

Arbeitspreis
(Cent / kWh)

NT

Grundpreis mit  
konventioneller 

Messeinrichtung * 
(Doppeltarifzähler inkl.  

Tarifschaltgerät) 
(Euro

Arbeitspreis
(Cent / kWh) 

HT / 
Eintarifzähler 

(ET) 
 / Monat)

Jahresverbrauch ab 0 kWh

8,7827,14 24,04 



VEREINIGTE WERTACH-ELEKTRIZITÄTSWERKE GMBH – Geschäftsführer: Stefan Fritz – Registergericht: Amtsgericht Kempten, HRB 5047
Neugablonzer Str. 21 – 87600 Kaufbeuren – Telefon: 08341 805

v. 01.25 / gültig: 01.01.2025 

 - 0 – Internet: www.vwew-energie.de – E-Mail: vertrieb@vwew-energie.de

Stromliefervertrag für den Tarif  
NaturRegioWärmepumpe /  
ClassicRegioWärmepumpe

Einwilligungserklärung zur Telefon- und E-Mail-Werbung und  
diesbezüglicher Datenverarbeitung.

	 Ich erkläre mich einverstanden, dass VWEW-energie mich zum 
Zwecke der Werbung für eigene Produkte und / oder Dienstleis-
tungen (Angebote zu Strom, Erdgas, Photovoltaik, E-Mobilität, 
Wärme sowie Informationen über Sonderangebote und Rabatt- 
aktionen) telefonisch oder per E-Mail kontaktiert und hierzu 
die von mir im Rahmen dieses Vertrages erhobenen Daten (z. B. 
Name, Anschrift, Tel.-Nr., Beginn und Ende der Belieferung so-
wie Daten zum Energieverbrauch) verarbeitet. Die Einwilligung 
gilt bis zum Ende des auf die Vertragsbeendigung folgenden  
Kalenderjahres, sofern ich sie nicht vorher widerrufe. Ein sol-
cher Widerruf ist jederzeit möglich. Er erfolgt für die Zukunft 
und berührt damit nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum Wi-
derruf erfolgten Verarbeitung bzw. Telefon- bzw. E-Mail- 
Werbung. Der Widerruf ist zu richten an: VWEW-energie, 
Neugablonzer Str. 21, 87600 Kaufbeuren, vertrieb@vwew-energie.de 

	 Weitere Informationen zur Verarbeitung personenbezogener 
Daten durch den Lieferanten sowie diesbezüglichen Wider-
spruchsrechten des Kunden finden sich in der dem Kunden zur 
Verfügung gestellten „Information zur Verarbeitung personen-
bezogener Daten“.

1.	 Vertragsdauer
Der Vertrag hat eine Erstlaufzeit bis zum Ablauf des 31.12. des lau-
fenden Kalenderjahres. Er verlängert sich nach Ablauf der Erst-
laufzeit auf unbestimmte Zeit und kann von jeder Partei mit einer 
Frist von einem Monat gekündigt werden, erstmals zum Ablauf 
der Erstlaufzeit. Die Kündigung bedarf der Textform. Besondere  
Kündigungsrechte (nach Gesetz oder den beigefügten AGB)  
bleiben unberührt.

2.	 Datenschutz
Die für die Durchführung dieses Stromliefervertrages erforder-
lichen personenbezogenen Daten werden von VWEW-energie 
nach den Vorschriften der Datenschutz-Grundverordnung in  
der jeweils gültigen Fassung erhoben, verarbeitet und genutzt. 
Die diesem Vertrag zugeordneten geltenden vertraglichen  
Regelungen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte den  
am Ende des Vertrags angefügten „Informationen nach  
Datenschutz-Grundverordnung“.

Ort, Datum 

Zahlungsangaben

Name der Kontoinhaberin / des Kontoinhabers

Name und Ort des Kreditinstituts

BIC

IBAN

Abschlags- und Rechnungsbeiträge zahlen Sie am einfachsten per SEPA-Lastschrift 
(Einzugsermächtigung). Sie können fristgerecht wahlweise auch per Banküber- 
weisung oder bar in den Service-Centern Mindelheim und Marktoberdorf, sowie 
am Kassenautomaten im Service-Center Kaufbeuren zahlen.

SEPA-Lastschriftmandat:
Ich ermächtige die VWEW-energie, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von VWEW-energie auf mein  
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wo-
chen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages 
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
Unsere Gläubiger Identifikationsnummer: DE27ZZZ00000345676 
Ihre individuelle Mandatsreferenznummer teilen wir Ihnen mit der Vertragsbe- 
stätigung oder auf der ersten Abbuchung mit.

Ort, Datum 

Unterschrift der Kundin / des Kunden

Unterschrift der Kundin / des Kunden

3.	 Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von 
Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist be-
trägt 14 Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr 
Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (VWEW-energie, 
Neugablonzer Str. 21, 87600 Kaufbeuren, Tel.: 08341 805-0, 
vertrieb@vwew-energie.de) mittels einer eindeutigen Erklä-
rung (z. B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über 
Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. 
Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular 
verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Sie können 
das Muster-Widerrufsformular oder eine andere eindeutige 
Erklärung auch auf unserer Webseite (www.vwew-energie.
de) elektronisch ausfüllen und übermitteln. Machen Sie von 
dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüg-
lich (z. B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines 
solchen Widerrufs übermitteln.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die 
Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf 
der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle 
Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich 
der Lieferkosten, unverzüglich und spätestens binnen 14 Ta-
gen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über 
Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für 
diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, 
das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, 
es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas Anderes 
vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rück-
zahlung Entgelte berechnet. Haben Sie verlangt, dass die 
Dienstleistungen oder Lieferung von Strom während der Wi-
derrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemes-
senen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeit-
punkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts 
hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten 
Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im 
Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.
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Geltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
Ergänzend finden die beigefügten „Allgemeine Geschäfts- 
bedingungen Tarif NaturRegioWärmepumpe /  
ClassicRegioWärmepumpe“ (AGB) Anwendung.

1.	 Beginn des Stromliefervertrags,  
Lieferbeginn 

Der Stromliefervertrag soll in Textform abgeschlossen werden  
und kommt zwischen dem Kunden und der VWEW-energie  
zustande, wenn der Kunde den Auftrag zur Stromlieferung erteilt 
und dem Kunden unverzüglich im Sinne des § 20a Abs. 1 EnWG die 
Vertragsbestätigung der VWEW-energie in Textform zugeht. Die 
VWEW-energie teilt dem Kunden das Datum des Lieferbeginns mit, 
sobald der VWEW-energie eine Bestätigung des örtlichen Netz-
betreibers und bei einem Lieferantenwechsel die Kündigungsbe- 
stätigung des bisherigen Lieferanten vorliegt. Beide Bestätigungen 
werden durch die VWEW-energie eingeholt.

2.	 Gegenstand des Stromliefervertrags

Auf der Grundlage dieses Stromliefervertrags liefert VWEW- 
energie dem Kunden an der vereinbarten Lieferanschrift Strom 
in Niederspannung im Netzgebiet der VWEW-energie. Der Kunde 
wird immer auf Basis des Tarif NaturRegioWärmepumpe beliefert 
und erhält zu 100 % Strom aus erneuerbarer Erzeugung, aktuell zu 
100 % aus bayerischer Wasserkraft. Der Kunde kann jedoch auch 
den Tarif ClassicRegioWärmepumpe wählen (muss im Vertrag 
gesondert angekreuzt werden). Er wird mit dem bei der VWEW- 
energie entsprechenden Strommix beliefert. Nicht Gegenstand 
dieses Stromliefervertrags sind der Netzanschluss und die An-
schlussnutzung. Der Messstellenbetrieb wird durch den Messstel-
lenbetreiber erbracht und ist gemäß § 9 Abs. 2 MsbG Bestandteil 
dieses Vertrags, soweit der Kunde keinen Vertrag mit einem wett-
bewerblichen Messstellenbetreiber schließt. Der Lieferant stellt 
dem Kunden das Entgelt für den Messstellenbetrieb nach den AGB 
in Rechnung.

Die Lieferung ist bestimmt für Privat- und Gewerbekunden und  
deren Bedarfsdeckung für elektrische Wärmespeicheranlagen  
außerhalb des Netzgebietes der VWEW-energie. Die Wärmepumpe 
muss mit einem separaten Zähler betrieben werden ohne gleich-
zeitige Messung des allgemeinen Haushaltsstromes.

VWEW-energie ist nicht verantwortlich für die mit dem Kunden und 
dem zuständigen Netzbetreiber vereinbarten Regelungen zu Lade-
zeiten und Sperrzeiten. Durch die Belieferung durch VWEW-ener-
gie werden die bisherigen Regelungen des örtlichen Netzbetreibers 
grundsätzlich nicht verändert. Die Belieferung erfolgt nur als soge-
nannte „getrennte Messung“ der Wärmespeicheranlage mit einem 
separaten Zähler ohne gleichzeitige Messung des Haushaltsstroms 
(gesonderter Zähler für Haushaltsstrom muss vorhanden sein). Der 
Kunde ist verpflichtet die Anschlusssituation seiner Wärmestrom-
versorgung in diesem Vertrag wahrheitsgemäß anzugeben. Bei  
Zuwiderhandlung behält sich VWEW-energie das Recht vor, die sich 
nachweislich ergebenden Zusatzkosten nachzufordern.

3.	 Strompreis 

3.1	 Das vom Kunden zu zahlende Entgelt setzt sich aus den  
Preisbestandteilen nach den Ziffern 3.2 bis 3.4 zusammen.

3.2	 Der Kunde zahlt einen Grundpreis und einen verbrauchsabhän- 
gigen Arbeitspreis in der sich aus den Preisangaben im Auf-
tragsformular ergebenden Höhe. Sie enthalten folgende Kos-
ten: Kosten für Energiebeschaffung und Vertrieb, die Kosten 
für Messstellenbetrieb – soweit diese Kosten dem Lieferan-
ten vom Messstellenbetreiber in Rechnung gestellt werden – , 
das an den Netzbetreiber abzuführende Netzentgelt, die vom 
Netzbetreiber erhobene Umlage nach dem Kraft-Wärme-Kopp-
lungsgesetz (KWKG), die Umlage nach § 19 Abs. 2 StromNEV, 
die Offshore-Netzumlage nach § 17f Abs. 5 EnWG, die abLa- 
Umlage nach § 18 Abs. 1 der Verordnung zu abschaltbaren Lasten 
(AbLaV), die Stromsteuer sowie die Konzessionsabgaben. Der 
Lieferant ist berechtigt, mit grundzuständigen Messstellenbe-
treibern Vereinbarungen zur Abrechnung der Entgelte für den 
Messstellenbetrieb mit intelligenten Messsystemen und mo- 
dernen Messeinrichtungen zu treffen, wonach der grundzu-
ständige Messstellenbetreiber gegenüber dem Lieferanten ab-
rechnet, soweit der Lieferant sicherstellt, dass eine zusätzliche 
Inanspruchnahme des Kunden für diese Entgelte durch den 
grundzuständigen Messstellenbetreiber ausgeschlossen ist.

3.3	 Wird die Belieferung oder die Verteilung von elektrischer Ener-
gie nach Vertragsschluss mit zusätzlichen, in Ziffern 3.2 und 3.4 
nicht genannten Steuern oder Abgaben belegt, erhöht sich 
das Entgelt nach Ziffer 3.2 um die hieraus entstehenden Mehr-
kosten in der jeweils geltenden Höhe. Satz 1 gilt entsprechend, 
falls die Belieferung oder die Verteilung von elektrischer Ener-
gie nach Vertragsschluss mit einer hoheitlich auferlegten, all-
gemein verbindlichen Belastung (d. h. keine Bußgelder o. ä.) 
belegt wird, soweit diese unmittelbaren Einfluss auf die Kos-
ten für die nach diesem Vertrag geschuldeten Leistungen hat. 
Die Weitergabe in der jeweils geltenden Höhe nach Satz 1 und 
2 führt bei Erstattungen (z. B. in Form negativer Umlagen) zu  
einer entsprechenden Preisreduzierung. Eine Weiterberechnung 
erfolgt nicht, soweit die Mehrkosten nach Höhe und Zeitpunkt 
ihres Entstehens bereits bei Vertragsschluss konkret vorherseh-
bar waren oder die jeweilige gesetzliche Regelung der Weiter- 
berechnung entgegensteht. Eine Weiterberechnung ist auf die 
Mehrkosten beschränkt, die nach dem Sinn und Zweck der 
gesetzlichen Regelung dem einzelnen Vertragsverhältnis (z. B. 
nach Kopf oder nach Verbrauch) zugeordnet werden können. 
Eine Weiterberechnung erfolgt ab dem Zeitpunkt der Entste-
hung der Mehrkosten. Der Kunde wird über eine solche Weiter-
berechnung spätestens mit der Rechnungsstellung informiert.

3.4	 Zusätzlich fällt auf die Preisbestandteile nach Ziffern 3.2 und 
3.3 die Umsatzsteuer in der jeweils geltenden Höhe an. Die  
derzeitige Höhe der Umsatzsteuer ergibt sich aus den Preis- 
angaben im Auftragsformular.

3.5	 Der Lieferant teilt dem Kunden die jeweils geltende Höhe  
eines nach Ziffern 3.3 und 3.4 zu zahlenden Preisbestandteils 
auf Anfrage mit.

3.6	 Der Lieferant ist verpflichtet, den Grundpreis und den Arbeitspreis 
nach Ziffer 3.2 – nicht hingegen etwaige zukünftige Steuern, Ab-
gaben und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen nach Zif-
fer 3.3 sowie die gesondert in der jeweils geltenden Höhe an den 
Kunden weitergegebene Umsatzsteuer nach Ziffer 3.4 – durch 
einseitige Leistungsbestimmung nach billigem Ermessen gemäß 
§ 315 BGB anzupassen (Erhöhungen oder Ermäßigungen). Anlass 
für eine solche Preisanpassung ist ausschließlich eine Änderung 
der in Ziffer 3.2 genannten Kosten. Der Lieferant überwacht fort-
laufend die Entwicklung dieser Kosten. Der Umfang einer solchen 
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Preisanpassung ist auf die Veränderung der Kosten nach Ziffer 3.2 
seit der jeweils vorhergehenden Preisanpassung nach dieser Zif-
fer 3.6 bzw. – sofern noch keine Preisanpassung nach dieser Ziffer 
3.6 erfolgt ist – seit Vertragsschluss bis zum Zeitpunkt des geplan-
ten Wirksamwerdens der aktuellen Preisanpassung beschränkt. 
Kostensteigerungen und Kostensenkungen sind bei jeder Preisan
passung gegenläufig zu saldieren. Die einseitige Leistungsbestim
mung des Lieferanten nach billigem Ermessen bezieht sich auch 
auf die jeweiligen Zeitpunkte einer Preisanpassung; diese sind 
so zu wählen, dass Kostensenkungen nicht nach für den Kunden 
ungünstigeren Maßstäben Rechnung getragen werden als Kos
tenerhöhungen, also Kostensenkungen mindestens in gleichem 
Umfang preiswirksam werden wie Kostenerhöhungen. Der Kunde 
hat gemäß§ 315 Abs. 3 BGB das Recht, die Ausübung des billigen 
Ermessens des Lieferanten gerichtlich überprüfen zu lassen. Än
derungen des Grundpreises und des Arbeitspreises nach dieser 
Ziffer 3.6 sind nur zum Monatsersten, erstmals zum Ablauf der 
vertraglichen Erstlaufzeit, möglich. Preisanpassungen werden nur 
wirksam, wenn der Lieferant dem Kunden die Änderungen spä
testens einen Monat vor dem geplanten Wirksamwerden in Text
form mitteilt. In diesem Fall hat der Kunde das Recht, den Vertrag 
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirk
samwerdens der Preisanpassung zu kündigen. Hierauf wird der 
Kunde vom Lieferanten in der Mitteilung gesondert hingewiesen.

4.	 Umzug

4.1	 Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten jeden Umzug un-
verzüglich vorab unter Angabe des Umzugsdatums, der neuen 
Anschrift und der neuen Zählernummer oder Marktlokations-
Identifikationsnummer in Textform mitzuteilen. Im Regelfall 
muss diese Mitteilung bis spätestens zehn Werktage vor dem 
Umzugsdatum erfolgen, um dem Lieferanten eine rechtzeitige 
Ab- bzw. Ummeldung beim Netzbetreiber zu ermöglichen.

4.2	 Ein Umzug des Kunden beendet den Liefervertrag zum Zeit-
punkt des vom Kunden mitgeteilten Umzugsdatums, wenn der 
Kunde aus dem Gebiet des bisherigen Netzbetreibers in das 
Gebiet eines anderen Netzbetreibers zieht.

4.3	 Bei Umzug innerhalb des Gebiets des bisherigen Netzbetrei-
bers kann der Kunde den Vertrag mit einer Frist von sechs 
Wochen in Textform und unter Mitteilung seiner zukünftigen 
Anschrift oder der zur Bezeichnung seiner zukünftigen Entnah-
mestelle verwendeten Marktlokations-Identifikationsnummer 
kündigen. Die Kündigung kann mit Wirkung zum Zeitpunkt des 
Auszugs oder mit Wirkung zu einem späteren Zeitpunkt erklärt 
werden. Die Kündigung beendet diesen Vertrag nicht und der 
Lieferant wird den Kunden zu den bisherigen Vertragsbedin-
gungen an seinem neuen Wohnsitz weiterbeliefern, wenn der 
Lieferant dem Kunden dies binnen zwei Wochen nach Erhalt 
der Kündigung anbietet und die Belieferung an dessen neuem 
Wohnsitz möglich ist. Die Belieferung zum Zeitpunkt des Ein-
zugs setzt voraus, dass der Kunde dem Lieferanten das Um-
zugsdatum rechtzeitig mitgeteilt hat.

5.	 Messung / Abschlagszahlungen /  
Abrechnung / Anteilige Preisberechnung

5.1	 Die Menge der gelieferten Energie wird durch Messeinrichtun-
gen bzw. Messsysteme (oder rechtmäßige Ersatzwertbildung) 
des zuständigen Messstellenbetreibers ermittelt. Die Ablesung 

der Messeinrichtungen wird vom Messstellenbetreiber oder Lie-
feranten oder, sofern keine Fernübermittlung der Verbrauchsda-
ten (z. B. über ein intelligentes Messsystem) erfolgt, auf Verlan-
gen des Lieferanten oder des Messstellenbetreibers kostenlos 
vom Kunden durchgeführt. Verlangt der Lieferant eine Selbstab-
lesung des Kunden, fordert der Lieferant den Kunden rechtzeitig 
dazu auf. Die Ablesung der Messeinrichtungen erfolgt zum Zwe-
cke der Abrechnung, etwa anlässlich eines Lieferantenwechsels 
oder bei Vorliegen eines berechtigten Interesses des Lieferan-
ten an einer Überprüfung der Ablesung, und zum Zwecke der Er-
stellung der Abrechnungsinformationen. Der Kunde kann einer 
Selbstablesung widersprechen, wenn ihm diese nicht zumutbar 
ist. Soweit der Kunde für einen bestimmten Abrechnungszeit-
raum trotz entsprechender Verpflichtung keine Ablesedaten 
übermittelt hat oder der Lieferant aus anderen Gründen, die er 
nicht zu vertreten hat, den tatsächlichen Verbrauch nicht ermit-
teln kann (etwa, weil keine Messwerte bzw. vom Messstellen-
betreiber rechtmäßig ermittelten Ersatzwerte verfügbar sind), 
kann der Lieferant den Verbrauch auf der Grundlage der letzten 
Ablesung oder bei einem Neukunden nach dem Verbrauch ver-
gleichbarer Kunden jeweils unter angemessener Berücksichti-
gung der tatsächlichen Verhältnisse schätzen. 

5.2	 VWEW-energie kann vom Kunden monatliche Abschlagszahlun-
gen verlangen. Die Höhe der Abschlagszahlung richtet sich nach 
dem Verbrauch des vorhergehenden Abrechnungszeitraums und 
dem aktuellen Vertragspreis oder nach dem durchschnittlichen 
Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, 
dass der Verbrauch erheblich abweicht, ist dies angemessen zu 
berücksichtigen.

5.3	 Zum Ende jedes von VWEW-energie festgelegten Abrechnungs-
zeitraumes, ein Jahr nicht überschreitet, und zum Ende des Lie-
ferverhältnisses wird von VWEW-energie eine Abrechnung nach 
seiner Wahl in elektronischer Form oder in Papierform erstellt. Ab-
weichend von Satz 1 hat der Kunde das Recht, eine kostenpflichti-
ge monatliche, vierteljährliche oder halbjährliche Abrechnung zu 
wählen, die auf Grundlage einer gesonderten Vereinbarung mit 
dem Lieferanten erfolgt. Erhält der Kunde Abrechnungen in Pa-
pierform, erfolgen Abrechnungen auf Wunsch auch in elektroni-
scher Form. Erhält der Kunde elektronische Abrechnungen, erfolgt 
die Abrechnung auf Wunsch auch einmal jährlich in Papierform. In 
jeder Abrechnung wird der tatsächliche Umfang der Belieferung 
unter Anrechnung der Abschlagszahlungen abgerechnet wird. Er-
gibt sich eine Abweichung der Abschlagszahlungen von der Ab-
rechnung der tatsächlichen Belieferung, so wird der zu viel oder 
zu wenig berechnete Betrag unverzüglich erstattet bzw. nach-
entrichtet, spätestens aber mit der nächsten Abschlagszahlung 
verrechnet. Bei einer monatlichen Abrechnung entfällt das Recht 
des Lieferanten nach Ziffer 5.2 Satz 1.

5.4	 Erhält der Kunde eine elektronische Abrechnung und erfolgt 
keine Fernübermittlung der Verbrauchsdaten (z. B. intelligentes 
Messsystem), erhält er unentgeltlich die elektronische Übermitt-
lung der (in jeder Rechnung bereits enthaltenen) Abrechnungs-
informationen nach § 40b EnWG automatisch alle sechs Monate 
und auf Wunsch alle drei Monate.

5.5	 Auf Wunsch des Kunden stellt der Lieferant dem Kunden und ei-
nem von diesem benannten Dritten, soweit verfügbar, ergänzen-
de Informationen zu dessen Verbrauchshistorie zur Verfügung.

5.6	 Der Kunde kann jederzeit vom Lieferanten verlangen, eine Nach-
prüfung der Messeinrichtungen an seiner Entnahmestelle durch 
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eine Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüf¬stelle im 
Sinne von § 40 Abs. 3 des MessEG zu veranlassen. Die Kosten der 
Nachprüfung fallen dem Kunden nur dann zur Last, sofern die eich-
rechtlichen Verkehrsfehler-grenzen nicht überschritten werden.

5.7	 Ergibt eine Nachprüfung der Messeinrichtungen eine Überschrei-
tung der eichrechtlichen Verkehrsfehlergrenzen oder werden 
Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrages festgestellt (wie 
z. B. auch bei einer Rechnung auf der Grundlage falscher Mess-
werte), so wird der zu viel oder zu wenig berechnete Betrag un-
verzüglich erstattet bzw. nachentrichtet oder mit der nächsten 
Abschlagszahlung verrechnet. Ist das Ausmaß des Fehlers nicht 
einwandfrei festzustellen oder zeigt eine Messeinrichtung nicht 
an (und liegen auch keine rechtmäßig ermittelten Ersatzwerte 
vor), so ermittelt der Lieferant den Verbrauch für die Zeit seit der 
letzten fehlerfreien Ablesung durch Schätzung entsprechend Zif-
fer 3.1 Satz 6. Ansprüche nach dieser Ziffer sind auf den der Fest-
stellung des Fehlers vorhergehenden Ablesezeitraum beschränkt, 
es sei denn, die Auswirkung des Fehlers kann über einen größeren 
Zeitraum festgestellt werden; in diesem Fall ist der Anspruch auf 
längstens drei Jahre beschränkt.

5.8	 Ändert sich das vertragliche Entgelt während des Abrechnungs-
zeitraums, so rechnet der Lieferant geänderte verbrauchsunab-
hängige Preisbestandteile tagesgenau ab. Für die Abrechnung ge-
änderter verbrauchsabhängiger Preisbestandteile wird die nach 
Ziffer 5.1 ermittelte Verbrauchsmenge des Kunden im Abrech-
nungszeitraum auf Grundlage einer Schätzung nach billi-gem Er-
messen (§ 315 BGB) auf den Zeitraum vor und nach der Preisände-
rung aufgeteilt, wobei jahreszeitliche Verbrauchsschwankungen 
auf der Grundlage vergleichbarer Erfahrungswerte angemessen 
zu berücksichtigen sind. Die nach der Preisänderung anfallenden 
Abschlagszahlungen können entsprechend angepasst werden.

6.	 Zahlungsbestimmungen / Verzug /  
Zahlungsverweigerung / Aufrechnung

6.1	 Sämtliche Rechnungsbeträge sind zwei Wochen nach Zugang 
der Rechnung, Abschläge und Vorauszahlungen zu dem vom 
Lieferanten nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) im Abschlags-
plan bzw. mit Verlangen der Vorauszahlung festgelegten Zeit-
punkt fällig und im Wege des Lastschriftverfahrens, mittels 
Dauerauftrag, Überweisung (auch durch Barüberweisung) oder 
durch Barzahlung und Einzahlung im Kassenautomat zu zahlen.

6.2	 Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, kann VWEW-ener-
gie angemessene Maßnahmen zur Durchsetzung seiner Forde-
rung ergreifen. Fordert die VWEW-energie erneut zur Zahlung 
auf oder lässt VWEW-energie den Betrag durch einen Beauf-
tragten einziehen, stellt VWEW-energie dem Kunden die da-
durch entstandenen Kosten pauschal gemäß Ziffer 12 in Rech-
nung. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage 
der Pauschale nachzuweisen; die pauschale Berechnung muss 
einfach nachvollziehbar sein und darf die nach dem gewöhnli-
chen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht übersteigen. 
Dem Kunden ist zudem der Nachweis gestattet, solche Kosten 
seien nicht entstanden oder wesentlich geringer als die Höhe 
der Pauschale.

6.3	 Gegen Ansprüche von VWEW-energie kann nur mit unbestrit-
tenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen auf-
gerechnet werden. Dies gilt nicht für Ansprüche des Kunden 
aufgrund vollständiger oder teilweiser Nichterfüllung oder 

mangelhafter Erfüllung der Hauptleistungspflichten. Es gilt 
weiterhin nicht für Forderungen des Kunden, die im Rahmen 
des Rück-abwicklungsverhältnisses nach Widerruf des Ver-
trags entstehen.

7.	 Vorauszahlung

7.1	 VWEW-energie kann vom Kunden eine monatliche Vorauszah-
lung in angemessener Höhe verlangen, wenn der Kunde mit 
einer Zahlung aus dem Vertrag in nicht unwesentlicher Höhe 
in Verzug ist, wenn der Kunde innerhalb eines Zeitraums von 
zwölf Monaten wiederholt in Zahlungsverzug gerät oder in 
sonstigen begründeten Fällen. 

7.2	 Bei Verlangen einer Vorauszahlung sind dem Kunden Beginn, 
Höhe und die Gründe für die Vorauszahlung sowie die Voraus-
setzungen für ihren Wegfall mitzuteilen. Die Zeitpunkte der 
Vorauszahlungen legt der Lieferant nach billigem Ermessen 
(§ 315 BGB) fest. Die Vorauszahlung ist frühestens zum Liefer-
beginn fällig. Die Höhe der Vorauszahlung richtet sich nach 
dem Verbrauch des vorhergehenden Abrechnungszeitraums 
und dem aktuellen Vertragspreis oder dem durchschnittlichen 
Verbrauch vergleichbarer Kunden und dem aktuellen Vertrags-
preis. Macht der Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch erheb-
lich geringer ist, ist dies angemessen zu berücksichtigen.

7.3	 Die Vorauszahlung wird mit der jeweils nächsten vom Kunden 
nach dem Vertrag zu leistenden Zahlung (Abschläge nach Zif-
fer 6.1 oder Rechnungsbeträge) verrechnet. Ergibt sich dabei 
eine Abweichung der Vorauszahlung von der zu leistenden 
Zahlung, so wird der zu viel oder zu wenig berechnete Betrag 
innerhalb von 14 Tagen erstattet bzw. nachentrichtet. 

	 Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Lieferant 
beim Kunden ein Vorrauszahlungsystem (z. B. Bargeld- oder 
Chipkartenzähler) einrichten und betreiben bzw. den Mess-
stellenbetreiber damit beauftragen.

8.	 Einstellung der Lieferung /  
Fristlose Kündigung 

8.1	 VWEW-energie ist berechtigt, sofort die Lieferung einzustellen 
und die Anschlussnutzung durch den zuständigen Netzbetrei-
ber unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde in nicht unerhebli-
chem Maße schuldhaft Energie unter Umgehung, Beeinflussung 
oder vor Anbringung der Messeinrichtungen verwendet („Ener-
giediebstahl“) und die Unterbrechung zur Verhinderung einer 
weiteren unberechtigten Energieentnahme erforderlich ist.

8.2	 Bei Zahlungsverzug des Kunden in Höhe des Doppelten der 
rechnerisch auf den laufenden Kalendermonat entfallenden 
Abschlags- oder Vorauszahlung, mindestens aber mit € 100,00 
inklusive Mahn- und Inkassokosten, ist der Lieferant ebenfalls 
berechtigt, die Lieferung einzustellen und die Anschlussnut-
zung durch den zuständigen Netzbetreiber unterbrechen zu 
lassen. Bei der Berechnung des Mindestbetrages bleiben nicht 
titulierte Forderungen außer Betracht, die der Kunde schlüs-
sig beanstandet hat, oder die wegen einer Vereinbarung zwi-
schen Lieferanten und Kunden noch nicht fällig sind, oder die 
aus einer streitigen und noch nicht rechtskräftig entschiede-
nen Preiserhöhung des Lieferanten resultieren. Die Unterbre-
chung unterbleibt, wenn die Folgen der Unterbrechung außer 
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Verhältnis zur Schwere des Zahlungsverzugs stehen oder der 
Kunde darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass er sei-
nen Verpflichtungen vollumfänglich nachkommt. Dem Kunden 
wird die Unterbrechung spätestens vier Wochen vorher ange-
droht und die Beauftragung des Netzbetreibers mit der Unter-
brechung der Anschlussnutzung drei Werktage vorher, min-
destens aber gilt die Sperrankündigungsfrist des § 19 Strom-/
GasGVV, unter Angabe des Zeitpunkts der Auftragserteilung 
angekündigt. Der Lieferant wird den Netzbetreiber zu dem in 
der Ankündigung genannten Zeitpunkt beauftragen, die An-
schlussnutzung zu unterbrechen, wofür der Netzbetreiber 
nach den Vorgaben des einheitlichen Netznutzungsvertrages 
Strom sechs weitere Werktage Zeit hat. Der Kunde wird den 
Lieferanten auf etwaige Besonderheiten, die einer Unterbre-
chung zwingend entgegenstehen, unverzüglich hinweisen.

8.3	 Die Kosten der Unterbrechung sowie der Wiederherstellung 
der Belieferung sind vom Kunden zu ersetzen. VWEW-energie 
stellt dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten pauschal 
gemäß Ziffer 12 in Rechnung. Dies gilt nicht für Außensper-
rungen, die Kosten einer solchen Sperrung werden nach tat-
sächlichem Aufwand in Rechnung gestellt. Auf Verlangen des 
Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen; die pau-
schale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein und darf 
die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden 
Kosten nicht übersteigen. Dem Kunden ist zudem der Nach-
weis gestattet, solche Kosten seien nicht entstanden oder we-
sentlich geringer als die Höhe der Pauschale. Die Belieferung 
wird unverzüglich wiederhergestellt, wenn die Gründe für die 
Unterbrechung entfallen und die Kosten der Unterbrechung 
und Wiederher-stellung bezahlt sind; sofern keine Barzahlung 
erfolgt, bleibt es dem Kunden zur Verkürzung der Unterbre-
chungszeit auch bei einer erteilten Einzugsermächtigung un-
benommen, die Kosten der Unterbrechung und Wiederherstel-
lung unverzüglich mittels Überweisung zu zahlen.

8.4	 Der Vertrag kann aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer 
Frist gekündigt und die Lieferung eingestellt werden. Der 
Lieferant muss den Kunden unverzüglich beim zuständigen 
Verteilnetzbetreiber abmelden. Soweit die Entnahmen des 
Kunden im Falle einer außerordentlichen Kündigung des Liefe-
ranten trotz der Abmeldung (etwa wegen Bearbeitungsfristen 
des Netzbetreibers, Prozessfristen aus den Festlegungen der 
BNetzA zu Lieferantenwechselprozessen) über den Zeitpunkt 
der Vertragsbeendigung hinaus dem Lieferanten bilanziell zu-
geordnet werden, ohne dass der Lieferant dafür einen Aus-
gleich erhält (z. B. im Rahmen der Mehr- oder Mindermengen-
abrechnung des Netzbetreibers), schuldet der Kunde für diese 
fortwährende Belieferung das Entgelt nach diesem Vertrag. Ein 
wichtiger Grund liegt insbesondere vor im Fall eines Strom-
diebstahls nach Ziffer 8.1, oder im Fall eines Zahlungsverzu-
ges unter den Voraussetzungen der Ziffer 8.2 Satz 1 und 2. Im 
letztgenannten Fall ist dem Kunden die Kündigung mindestens 
zwei Wochen vorher anzudrohen; die Kündigung unterbleibt in 
diesem Fall, wenn die Folgen der Kündigung außer Verhältnis 
zur Schwere des Zahlungsverzugs stehen oder der Kunde dar-
legt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen Ver-
pflichtungen vollumfänglich nachkommt.

9.	 Streitbeilegungsverfahren 

9.1	 Energieversorgungsunternehmen und Messstellenbetreiber 
(Unternehmen) sind verpflichtet, Beanstandungen von Ver-

brauchern im Sinne des § 13 BGB (Verbraucher) insbesondere 
zum Vertragsabschluss oder zur Qualität von Leistungen des 
Unternehmens (Verbraucherbeschwerden), die den Anschluss 
an das Versorgungsnetz, die Belieferung mit Energie sowie die 
Messung der Energie betreffen, im Verfahren nach § 111a EnWG  
innerhalb einer Frist von vier Wochen ab Zugang beim Unter-
nehmen zu beantworten. Verbraucherbeschwerden sind zu 
richten an: VWEW-energie, Neugablonzer Str. 21, 
87600 Kaufbeuren, Tel. 08341 805-0, 
vertrieb@vwew-energie.de

9.2	 Ein Verbraucher ist berechtigt, die Schlichtungsstelle Energie  
e. V. (Schlichtungsstelle) nach § 111b EnWG zur Durchführung  
eines Schlichtungsverfahrens anzurufen, wenn das Unterneh-
men der Beschwerde nicht innerhalb der Bearbeitungsfrist ab-
geholfen hat oder erklärt hat, der Beschwerde nicht abzuhelfen. 
§ 14 Abs. 5 VSBG bleibt unberührt. Das Unternehmen ist ver-
pflichtet, an dem Verfahren bei der Schlichtungsstelle teilzuneh-
men. Die Einreichung einer Beschwerde bei der Schlichtungs-
stelle hemmt die gesetzliche Verjährung gemäß § 204 Abs. 1 Nr. 
4 BGB. Das Recht der Beteiligten, die Gerichte anzurufen oder 
ein anderes Verfahren zu beantragen, bleibt unberührt. 

9.3	 Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind derzeit:  
Schlichtungsstelle Energie e.V., Friedrichstraße 133,  
10117 Berlin, Telefon: 030/2757240–0, Telefax: 030/2757240–69,  
E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de,  
Homepage: www.schlichtungsstelle-energie.de

	 Allgemeine Informationen der Bundesnetzagentur zu Ver-
braucherrechten für den Bereich Elektrizität und Gas sind 
erhältlich über den Verbraucherservice Energie, Bundesnetz-
agentur, Postfach 8001, 53105 Bonn, Telefon: 030/22480-500 
oder 01805/101000, Telefax: 030/22480-323, 

	 E-Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de.

9.4	 Verbraucher haben die Möglichkeit, über die Online-Streit-
beilegungs-Plattform (OS-Plattform) der Europäischen Union 
kostenlose Hilfestellung für die Einreichung einer Verbraucher-
beschwerde zu einem Online-Kaufvertrag oder Online-Dienst-
leistungsvertrag sowie Informationen über die Verfahren an 
den Verbraucherschlichtungsstellen in der Europäischen Uni-
on zu erhalten. Die OS-Plattform kann unter folgendem Link  
aufgerufen werden: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.	Änderungen des Vertrages und dieser  
Bedingungen 

Die Regelungen des Vertrages und dieser Bedingungen beruhen 
auf den gesetzlichen und sonstigen Rahmenbedingungen zum Zeit-
punkt des Vertragsschlusses (z. B. EnWG, StromGVV, StromNZV, 
MsbG, höchstrichterliche Rechtsprechung, Entscheidungen der Bun-
desnetzagentur). Das vertragliche Äquivalenzverhältnis von Leistung 
und Gegenleistung kann nach Vertragsschluss durch unvorhersehba-
re Änderungen der gesetzlichen oder sonstigen Rahmenbedingun-
gen (z. B. durch Gesetzesänderungen, sofern deren konkreter Inhalt 
nicht bereits – etwa in der Phase zwischen dem Abschluss des förm-
lichen Gesetzgebungsverfahrens und dem Inkrafttreten – absehbar 
war), die der Lieferant nicht veranlasst und auf die er auch keinen 
Einfluss hat, in nicht unbedeutendem Maße gestört werden. Ebenso 
kann nach Vertragsschluss eine im Vertrag und/oder diesen Bedin-
gungen entstandene Lücke nicht unerhebliche Schwierigkeiten bei 
der Durchführung des Vertrages entstehen lassen (etwa wenn die 
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Rechtsprechung eine Klausel für unwirksam erklärt), die nur durch 
eine Anpassung oder Ergänzung zu beseitigen sind. In solchen Fäl-
len ist der Lieferant verpflichtet, den Vertrag und diese Bedingun-
gen – mit Ausnahme der Preise – unverzüglich insoweit anzupassen 
und/oder zu ergänzen, als es die Wiederherstellung des Äquiva-
lenzverhältnisses von Leistung und Gegenleistung und/oder der 
Ausgleich entstandener Vertragslücken zur zumutbaren Fort- und  
Durchführung des Vertragsverhältnisses erforderlich macht (z. B. 
mangels gesetzlicher Überleitungsbestimmungen). Anpassungen 
des Vertrages und dieser Bedingungen nach dieser Ziffer sind nur 
zum Monatsersten möglich. 

Die Anpassung wird nur wirksam, wenn der Lieferant dem Kunden 
die Anpassung spätestens einen Monat vor dem geplanten Wirksam-
werden in Textform mitteilt. In diesem Fall hat der Kunde das Recht, 
den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Vertragsanpassung zu kündigen. Hierauf wird 
der Kunde vom Lieferanten in der Mitteilung gesondert hingewiesen. 

11.	Störungen des Netzbetriebs / Haftung

Der Lieferant haftet bei schuldhafter vertraglicher Pflichtverlet-
zung (z. B. bei Nichterfüllung der Lieferpflicht oder ungenauer oder 
verspäteter Abrechnung) nach den gesetzlichen Vorgaben.“

12.	Informationen zu Wartungsdiensten und 	
	 -entgelten / Lieferantenwechsel

12.1	 Aktuelle Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten 
sind beim örtlichen Netzbetreiber erhältlich.

12.2	Ein Lieferantenwechsel erfolgt zügig und unentgeltlich. Nach 
dem Wechsel ist der Lieferant verpflichtet, dem neuen Liefe-
ranten den für ihn maßgeblichen Verbrauch des vergleichbaren 
Vorjahreszeitraums mitzuteilen. Soweit der Lieferant aus 
Gründen, die er nicht zu vertreten hat, den Verbrauch nicht  
ermitteln kann, ist der geschätzte Verbrauch anzugeben.

13.	Erbringung von Dienstleistungen nach 
	 § 41d EnWG

Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten den Abschluss einer 
vertraglichen Vereinbarung mit einem Dritten über die Erbringung 
von Dienstleistungen hinsichtlich von Mehr- oder Mindererzeugung 
sowie von Mehr- oder Minderverbrauch elektrischer Arbeit und 
über einen anderen Bilanzkreis unverzüglich mitzuteilen. Der  
Lieferant wird die Erbringung der Dienstleistung auf Grundlage 
einer gesonderten Vereinbarung – soweit und solange diese 
nicht durch eine Festlegung der BNetzA entbehrlich wird – gegen  
angemessenes Entgelt ermöglichen.

E N E R G I E E F F I Z I E N Z
Informationen zu Maßnahmen zur Steigerung der Energie-
effizienz und der Energieeinsparung mit Vergleichswerten 
zum Energieverbrauch sowie Kontaktmöglichkeiten zu 
Einrichtungen, die ebenfalls Angaben über angebotene 
Energieeffizienzmaßnahmen, Endkunden-Vergleichsprofile 
sowie ggf. technische Spezifikationen von energiebetrie-
benen Geräten bereitstellen, erhalten Sie auf folgender 
Internetseite: 

www.ganz-einfach-energiesparen.de
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14.	Kostenpauschalen
	 netto / brutto

•	 Mahnkosten pro Mahnschreiben	 € 3,00

•	 Inkassogebühren Sperrandrohung	 € 33,00

•	 Unterbrechung der Anschlussnutzung, 	 € 49,69 / € 59,13 
	 inkl. Wiederaufnahme der Anschlussnutzung 
	 während der vom Netzbetreiber veröffentlichten  
	 Geschäftszeit

Kosten für Abrechnungsdienstleistungen 
Erstellung von Zwischenrechnungen auf 
Kundenwunsch inkl. Versand pro Rechnung	 € 8,40 / € 10,00

In den genannten Bruttobeträgen ist die Umsatzsteuer in der 
gesetzlich festgelegten Höhe (derzeit 19 %) enthalten; wird kein 
Bruttobetrag genannt, besteht derzeit keine Umsatzsteuerpflicht.



Informationen nach Datenschutz- 
Grundverordnung 
Information zur Verarbeitung  
personenbezogener Daten 

Die Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) sieht unter anderem 
Informationspflichten bei der Erhebung personenbezogener Daten 
(alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizier-
bare natürliche Person beziehen) vor. Beim Abschluss und der Er-
füllung von Energielieferverträgen werden häufig nicht nur Daten 
unseres Kunden selbst erhoben, sondern gegebenenfalls auch von 
dessen Mitarbeitern, Dienstleistern oder Erfüllungsgehilfen, etwa 
im Rahmen der Benennung als Ansprechpartner für den Energielie-
fervertrag. Gerne möchten wir Sie daher als unseren Kunden oder 
als dessen Mitarbeiter, Dienstleister oder Erfüllungsgehilfe über die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sowie Ihre Rechte 
aus der DS-GVO informieren. Diese Information gilt nicht für die 
Verarbeitung von Daten, die keinen Personenbezug (s.o.) aufweisen.

1.	 Wer ist für die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten 
verantwortlich und an wen kann ich mich bei Fragen wenden? 
Verantwortlicher im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen zum 
Datenschutz (z. B. DS-GVO) für die Verarbeitung Ihrer personen-
bezogenen Daten ist: VWEW-energie, Neugablonzer Str. 21 -  
87600 Kaufbeuren, 08341 805-0, info@vwew-energie.de,  
www.vwew-energie.de

	 Unser Datenschutzbeauftragter steht Ihnen für Fragen zur Ver-
arbeitung Ihrer personenbezogenen Daten unter VWEW-ener-
gie GmbH, Datenschutzbeauftragter, Marcel Erntges, PRW 
Consulting GmbH, Leonrodstraße 54, D-80636 München gerne 
zur Verfügung.

2.	 Welche Arten von personenbezogenen Daten werden verarbei-
tet? Zu welchen Zwecken und auf welcher Rechtsgrundlage er-
folgt die Verarbeitung?

2.1.	Wir verarbeiten folgende Kategorien personenbezogener  
Daten: Daten unseres Kunden:

•	 Identifikations- und Kontaktdaten: Name / Vorname, Geburts-
datum, Adresse, Telefon, Fax, E-Mail, Kundennummer, Rech-
nungseinheit,

•	 Daten zur Identifikation der Verbrauchs- bzw. Einspeisestelle:  
Zählernummer, Identifikationsnummer der Marktlokation,

•	 Angaben zum Belieferungszeitraum,

•	 Verbrauchs- und Einspeisedaten,

•	 Abrechnungsdaten (z. B. Bankverbindungsdaten) und

•	 Daten zum Zahlungsverhalten

	 Daten von Mitarbeitern, Dienstleistern oder Erfüllungsgehilfen 
unseres Kunden:

•	 Kontaktdaten (z. B. Familien- und Vorname, E-Mail-Adresse, Te-
lefonnummer) und

•	 sofern angegeben: Berufs- oder Funktionsbezeichnungen (z. B. 
Dipl.-Ing., Leiter Vertrieb).

2.2.	Die personenbezogenen Daten werden zu den folgenden Zwe-
cken auf folgender Rechtsgrundlage verarbeitet:

•	 Erfüllung des Energielieferverhältnisses mit unserem Kunden 
und die diesbezügliche Durchführung vorvertraglicher Maßnah-
men auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO.

•	 Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen (z. B. aus dem Messstel-
lenbetriebsgesetz sowie wegen handels- oder steuerrechtlicher 
Vorgaben) auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. c) DS-GVO.

•	 Wahrnehmung von Aufgaben, die im öffentlichen Interesse lie-
gen (z. B. aus dem Messstellenbetriebsgesetz), auf Grundlage 
von Art. 6 Abs. 1 lit. e) DS-GVO.

•	 Direktwerbung und Marktforschung betreffend unseren Kunden 
auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO. Verarbeitungen 
auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO dürfen nur erfol-
gen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen des Liefe-
ranten oder Dritter erforderlich ist und nicht die Interessen oder 
Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die 
den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen.

•	 Telefonwerbung betreffend unsere privaten Kunden (keine Ge-
werbetreibenden) auf Grundlage einer ausdrücklichen Einwilli-
gung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a) DS GVO. Eine Einwilligung zur 
Telefonwerbung können Sie jederzeit uns gegenüber (Kontakt-
daten unter 1.) widerrufen. Der Widerruf der Einwilligung erfolgt 
für die Zukunft und berührt nicht die Rechtmäßigkeit der bis 
zum Widerruf erfolgten Verarbeitung.

•	 Bewertung der Kreditwürdigkeit unseres Kunden zur Minimie-
rung von Ausfallrisiken sowie Mitteilung von Anhaltspunkten 
zur Ermittlung der Kreditwürdigkeit unseres Kunden durch die 
Auskunftei Bürgel Wirtschaftsinfomationen Kurt Ressmann e.K., 
Bleichstr. 30, 89077 Ulm, auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b) 
und f) DS-GVO. Verarbeitungen auf Grundlage von Art. 6 Abs. 
1 lit. f) DS-GVO dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung 
berechtigter Interessen von uns oder Dritten erforderlich ist und 
nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der 
betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten 
erfordern, überwiegen.

•	 In diesem Zusammenhang werden der Auskunftei zur Ermittlung 
der Kreditwürdigkeit personenbezogene Daten zur Identifikati-
on unseres Kunden (Name, Anschrift und Geburtsdatum) sowie 
Daten über nicht vertragsgemäßes oder betrügerisches Verhal-
ten übermittelt.

•	 Die Auskunftei verarbeitet die erhaltenen Daten und verwendet 
sie auch zum Zwecke der Profilbildung (Scoring), um Dritten In-
formationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit unseres Kun-
den zu geben. In die Berechnung der Kreditwürdigkeit fließen 
unter anderem Anschriftendaten unseres Kunden ein.

3.	 Erfolgt eine Offenlegung meiner personenbezogenen Daten 
gegenüber anderen Empfängern? Eine Offenlegung bzw. Über-
mittlung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt – soweit im 
Rahmen der unter 2. genannten Zwecke jeweils erforderlich – 
ausschließlich gegenüber folgenden Empfängern bzw. Kategori-
en von Empfängern: 

•	 Messstellenbetreiber (sofern nicht VWEW-energie),

•	 Netzbetreiber,

•	 Tochter- und Konzerngesellschaften,

•	 Auskunfteien,

•	 Abrechnungs- oder IT-Dienstleister, 

•	 andere Berechtigte (z. B. Behörden und Gerichte), soweit hierzu 
eine gesetzliche Verpflichtung oder Berechtigung besteht.

4.	 Erfolgt eine Übermittlung meiner personenbezogenen Daten an 
oder in Drittländer?

	 Eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an oder in 
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Drittländer oder an internationale Organisationen erfolgt nicht.

5.	 Für welche Dauer werden meine personenbezogenen Daten ge-
speichert?

	 Personenbezogene Daten werden zu den unter 2. genannten 
Zwecken solange gespeichert, wie dies für die Erfüllung die-
ser Zwecke erforderlich ist. Bestehen gesetzliche Aufbewah-
rungs-pflichten, insbesondere aus dem Handels- und Steuer-
recht (§§ 147 AO, 257 HGB), sind wir verpflichtet, die Daten bis 
zum Ablauf dieser Fristen zu speichern. 

	 Zum Zwecke der Direktwerbung und der Marktforschung wer-
den Ihre personenbezogenen Daten solange gespeichert, wie 
ein überwiegendes rechtliches Interesse unseres Unternehmens 
an der Verarbeitung nach Maßgabe der einschlägigen rechtli-
chen Bestimmungen besteht, längstens jedoch für eine Dauer 
von zwei Jahren über das Vertragsende hinaus, oder bis Sie der 
Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung und der Marktfor-
schung widersprechen oder eine hierfür erteilte Einwilligung wi-
derrufen.

6.	 Welche Rechte habe ich in Bezug auf die Verarbeitung meiner 
personenbezogenen Daten? Sie haben uns gegenüber insbeson-
dere folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden perso-
nenbezogenen Daten:

•	 Recht auf Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezoge-
nen Daten (Art. 15 DS-GVO),

•	 Recht auf Berichtigung, wenn die Sie betreffenden gespeicher-
ten Daten fehlerhaft, veraltet oder sonst wie unrichtig sind (Art. 
16 DS-GVO),

•	 Recht auf Löschung, wenn die Speicherung unzulässig ist, der 
Zweck der Verarbeitung erfüllt und die Speicherung daher nicht 
mehr erforderlich ist oder Sie eine erteilte Einwilligung zur Ver-
arbeitung bestimmter personenbezogener Daten widerrufen 
haben (Art. 17 DS-GVO),

•	 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, wenn eine der in Art. 
18 Abs. 1 DS-GVO genannten Voraussetzungen gegeben ist (Art. 
18 DS-GVO),

•	 Recht auf Übertragung der von Ihnen bereitgestellten, Sie be-
treffenden personenbezogenen Daten (Art. 20 DS-GVO),

•	 Recht auf Widerruf einer erteilten Einwilligung, wobei der Wi-
derruf die Rechtmäßigkeit der bis dahin aufgrund der Einwil-
ligung erfolgten Verarbeitung nicht berührt (Art. 7 Abs. 3 DS-
GVO) und

•	 Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde  
(Art. 77 DS-GVO).

7.	 Ist die Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich 
oder vertraglich vorgeschrieben oder für einen Vertragsab-
schluss erforderlich? Besteht eine Pflicht, die personenbezoge-
nen Daten bereitzustellen, und welche möglichen Folgen hätte 
die Nichtbereitstellung?

	 Im Rahmen des Energielieferverhältnisses hat unser Kunde uns 
diejenigen personenbezogenen Daten (vgl. Ziffer 2) bereitzu-
stellen, die für den Abschluss und die Durchführung des Ener-
gielieferverhältnisses und die Erfüllung der damit verbunde-
nen vertraglichen Pflichten erforderlich sind. Dazu gehören der  
Natur der Sache nach auch Kontaktdaten von Mitarbeitern oder 

Dritten (z. B. Erfüllungsgehilfen oder Dienstleister), denen sich 
unser Kunde einvernehmlich mit diesen bedient. Ohne die erfor-
derlichen Daten sowie gegenseitige persönliche Kommunikati-
on mit den zuständigen Mitarbeitern – bzw. falls unser Kunde 
es wünscht, weiteren Dritten – kann das Energielieferverhältnis 
gegebenenfalls nicht abgeschlossen bzw. erfüllt werden. 

8.	 Erfolgt eine automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich 
Profiling?

	 Zum Abschluss und zur Erfüllung des Energielieferverhältnisses 
findet keine automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich 
Profiling statt.

9.	 Aus welchen Quellen stammen die verarbeiteten personenbe-
zogenen Daten?

	 Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen 
des Energielieferverhältnisses mit unserem Kunden von diesem 
oder von Ihnen erhalten. Wir verarbeiten auch personenbezo-
gene Daten, die wir aus öffentlich zugänglichen Quellen, z. B.  
aus Grundbüchern, Handelsregistern und dem Internet, zulässi-
gerweise gewinnen durften. Außerdem verarbeiten wir perso-
nenbezogene Daten, die wir zulässigerweise von Unternehmen 
innerhalb unseres Konzerns oder von Dritten, z. B. Netzbetrei-
bern, erhalten.

W I D E R S P R U C H S R E C H T
Sie können uns gegenüber jederzeit der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten für Zwecke der Direktwerbung 
und/oder der Marktforschung ohne Angabe von Gründen 
widersprechen. Wir werden die personenbezogenen Daten 
nach dem Eingang des Widerspruchs nicht mehr für die 
Zwecke der Direktwerbung und/oder Marktforschung ver-
arbeiten und die Daten löschen, wenn eine Verarbeitung 
nicht zu anderen Zwecken (beispielsweise zur Erfüllung 
des Vertragsverhältnisses) erforderlich ist.

Auch anderen Verarbeitungen, die wir auf die Wahrneh-
mung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse i. S. 
d. Art. 6 Abs. 1 lit. e) DS GVO liegt, oder auf ein berech-
tigtes Interesse i. S. d. Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO stützen 
(beispielsweise Übermittlungen von personenbezogenen 
Daten zum nicht vertragsgemäßen oder betrügerischen 
Verhalten des Vertragspartners an Auskunfteien), können 
Sie uns gegenüber aus Gründen, die sich aus Ihrer beson-
deren Situation ergeben, jederzeit unter Angabe dieser 
Gründe widersprechen. Wir werden die personenbezo-
genen Daten im Falle eines begründeten Widerspruchs 
grundsätzlich nicht mehr für die betreffenden Zwecke ver-
arbeiten und die Daten löschen, es sei denn, wir können 
zwingende Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die 
Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder 
die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung 
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Der Widerspruch ist VWEW-energie, Neugablonzer Str. 21, 
87600 Kaufbeuren, 08341 805-0, info@vwew-energie.de, 
www.vwew-energie.de zu richten.

Informationen nach Datenschutz- 
Grundverordnung 
Information zur Verarbeitung  
personenbezogener Daten 
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Vereinigte Wertach-
Elektrizitätswerke GmbH
Neugablonzer Str. 21
87600 Kaufbeuren

Widerrufsformular
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der 
folgenden Waren:

..................................................................................................................................................................

Bestellt am (*) ........................................... Erhalten am (*) ...........................................

Name des/der Verbraucher(s)
(Name/Vorname) ..............................................................................................

Telefon/Handy des/der Verbraucher(s)
(für Rückfragen) ..............................................................................................

Anschrift des/der Verbraucher(s) ..............................................................................................

(*) Unzutreffendes streichen.

..................................................................... .......................................................................................
Ort, Datum Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
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